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1. Aufstellungsbeschluss und Planungsanlass 

Der Standort des Pegasus-Parks Hennickendorf wurde bis 2003 als Kaserne 
bzw. Truppenunterkunft eines Ausbildungsbatallions bebaut und genutzt. 

Bis zum Jahr 2010 hat sich der Standort soweit gewerblich entwickelt, dass 
die Gemeinde Nuthe-Urstromtal den Bebauungsplan Hennickendorf Nr. 4 
„Gewerbegebiet Pegasus-Park“ aufgestellt und als Satzung beschlossen 
hat. Wesentliches Planungsziel war die Umnutzung und bauliche Verdich-
tung zu einem Gewerbegebiet im Sinne von § 8 BauNVO zur Gewährleis-
tung einer städtebaulichen Ordnung und zur Ansiedlung weiterer nicht er-
heblich belästigender Gewerbebetriebe. 

Die vorhandene Ausstattung einzelner Gebäude zur militärischen Unter-
bringung von Soldaten wurde unter Anderem genutzt, um saisonal Wohn-
raum für Erntehelfer der ansässigen Unternehmen zu schaffen. 

So war es naheliegend, diese Unterkünfte mit Flüchtlingen oder Asylbegeh-
renden zu belegen. Der Standort gilt mit seiner guten Verkehrsanbindung 
und den damit verknüpften Möglichkeiten des Zugangs zu sozialer Infra-
struktur, insbesondere durch die Nähe zur Ortslage Hennickendorf als inte-
griert.  

Aufgrund der Nähe des Standortes zu medizinischen, schulischen und 
sonstigen Einrichtungen des täglichen Lebens werden hier derzeit 129 
Flüchtlinge und Asylbegehrende untergebracht. Jedoch sind die bestehen-
den baulichen Anlagen nicht für eine Kapazitätserweiterung geeignet. 

Weitere Unterbringungsmöglichkeiten können am Standort des Pegasus-
Parks Hennickendorf ausschließlich durch Neubauvorhaben geschaffen 
werden.   

In enger Abstimmung zwischen der Gemeinde Nuthe-Urstromtal, dem 
Landkreis Teltow-Fläming und der Obst- und Gemüsehof Hennickendorf 
GmbH entstand die Idee, eine Teilfläche des Flurstücks 114, Flur 4, Ge-
markung Hennickendorf nördlich des Gewerbegebiets Pegasus-Park in die-
sem Sinne zu überplanen.  

Durch die bauliche Vorprägung mit einer Turnhalle sowie einem Park- und 
Lagerplatz erscheint diese militärische Konversionsfläche ausdrücklich dazu 
geeignet, dem wachsenden Bedarf an menschenwürdigen Unterbringungs-
möglichkeiten für Flüchtlinge gerecht zu werden. 

Die Gemeinde Nuthe-Urstromtal hat sich in ihrer Sitzung am 15. Dezember 
2015 mit deutlicher Mehrheit für die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Hennickendorf Nr. 06 „Am Gehrberg“ ausgesprochen. 

 



S e i t e  | 4 
 

 
 
 

Bearbeitungsstand: Dezember 2015                                                           vorhabenbezogener  Bebauungsplan  
                                                                                                              Hennickendorf Nr. 6 „Am Gehrberg“ 

Begründung  

 

Planungsziel ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes. Dabei 
steht auch unter Berücksichtigung der bundespolitischen Zielstellungen die 
Nutzung für soziale Zwecke mit der Zweckbestimmung „Flüchtlingsunter-
kunft“ im Vordergrund.  

Um aber die Planung nachhaltig zu gestalten, sollen die etwa 15 bis 20 zu 
errichtenden Wohneinheiten nach der Flüchtlingsunterbringung als sozial 
verträglicher Wohnraum bestehen bleiben, denn der Gewerbestandort Pe-
gasus-Park beschäftigt als einer der größten Arbeitgeber in der Region im 
Durchschnitt mehrere hundert Arbeitskräfte, in Spitzenzeiten bis zu 1.500 
Arbeitskräfte. In diesem Zusammenhang ergibt sich eine stetige Nachfrage 
nach Wohnraum im Einzugsgebiet dieses Gewerbeparks. 

Das Gesetz über Maßnahmen im Bauplanungsrecht zur Erleichterung der 
Unterbringung von Flüchtlingen vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1748) 
und das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz 20. Oktober 2015 (BGBl. I 
S. 1722) bilden die Grundlage für die dauerhafte Einfügung der Belange 
von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden und ihre Unterbringung in das 
Baugesetzbuch. Entsprechende Regelungen beinhaltet § 1 Abs. 6 Nr. 13 
BauGB. 

Darüber hinaus hat der Gesetzgeber klargestellt, dass insbesondere die 
Unterbringung von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden zu den Belangen 
des Allgemeinwohls gehört und dem vorliegenden Vorhaben damit beson-
deres Gewicht beizumessen ist. 
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2. Grundlagen der Planung 

2.1 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBl. I. S 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) 

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 
23. Januar 1990 (BGBl. I S.132), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 

o Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 

o Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 
18. Dezember 2007 zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
10.Juli 2014 (GVBl.I/14, [Nr. 32]) 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-
schutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009, BGBl. I S. 2542, in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2010, zuletzt geändert 
durch Artikel 421 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 
1474)  

o Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutz-
gesetz (Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - 
BbgNatSchAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Januar 
2013 (GVBl.I/13, [Nr. 03, ber. (GVBl.I/13 Nr. 21)]) 

o Hauptsatzung der Gemeinde Nuthe-Urstromtal in der aktuellen 
Fassung  

 

 
2.2 Planungsgrundlagen 

o Lage- und Höhenplan des Vermessungsbüros Holger Isecke, 14943 
Luckenwalde, Stand November 2012 

 

https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_I_32_2014.pdf
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3. Räumlicher Geltungsbereich 
Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist 
im Plan im Maßstab 1 : 500 dargestellt und beläuft sich auf eine Teilfläche 
des Flurstücks 114, Flur 4, Gemarkung Hennickendorf in einem Umfang von 
0,61 ha.  
Die südliche Grenze bildet die Straße „Zur Kaserne“ und das Flurstück 
111/2. Im Westen, Norden und Osten begrenzen Waldflächen den Pla-
nungsraum [Flurstücke 113, 114 (teilweise) und 115]. 
 
 

4. Vorgaben übergeordneter Planungen  

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumord-
nung. Dabei sind die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete 
und zusammenfassende Pläne oder Programme aufzustellen.  

Ziele der Raumordnung sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindliche Vor-
gaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, 
vom Träger der Raumordnung abschließend abgewogenen textlichen oder 
zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, 
Ordnung und Sicherung des Raums. Für gemeindliche Bauleitplanverfahren 
besteht eine Anpassungspflicht. Bei den Grundsätzen der Raumordnung 
handelt es sich hingegen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG um Aussagen zur 
Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums als Vorgaben für nachfol-
gende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen.  

Für nachgeordnete Bauleitplanverfahren besteht eine Berücksichtigungs-
pflicht. Für Planungen und Maßnahmen der Gemeinde Nuthe-Urstromtal 
ergeben sich die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raum-
ordnung aus folgenden Rechtsgrundlagen: 

• Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008, in Kraft getreten 
am 30.06.2009, zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.07.2009   

• Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 
18.12.2007 (GVBI. I S. 235), 

• der Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin-
Brandenburg (LEP B-B) vom 27.05.2015 (GVBI. II, Nr.24), in Kraft 
getreten mit Wirkung vom 15.05.2009  

• Satzung des Regionalplanes Havelland-Fläming 2020 vom 
16.12.2014 (GVBI. II, Nr.43), in Kraft getreten mit Wirkung vom 
30.10.2015 
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Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen 
und Grundsätzen der Raumordnung zu prüfen. Rechtsgrundlage hierfür 
sind § 4 Abs. 1 ROG sowie der § 1 Abs. 4 BauGB.  

Nach § 3 Nr. 6 ROG sind solche Vorhaben, die die räumliche Entwicklung 
und Ordnung eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu beurtei-
len.  

In diesem Zusammenhang entscheiden also die Dimension des Baugebie-
tes, die Besonderheit des Standortes sowie die vorhersehbaren Auswirkun-
gen auf gesicherte Raumfunktionen die Raumbedeutsamkeit. 

Der LEP B-B enthält für das Plangebiet keine zeichnerischen Darstellun-
gen. Für die Beurteilung des in Rede stehenden Vorhabens sind hier insbe-
sondere folgende Ziele und Grundsätze relevant: 

- Ziel 4.2. LEP B-B: Anschluss neuer Siedlungsflächen an vorhandene 
Siedlungsgebiete; 

- Ziel 4.3 LEP B-B: Vermeidung Erweiterung Streu- und Splittersied-
lung; 

- Ziel 4.5 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 2 LEP B-B: Siedlungsentwicklung 
in nicht-zentralen Orten nur im Rahmen der Innenentwicklung und 
der zusätzlichen Entwicklungsoption; 

- Grundsatz aus § 2 Abs. 3 LEPro 2007: Erschließung und Weiterent-
wicklung neuer Wirtschaftsfelder in den ländlichen Räumen; 

- Grundsätze aus § 5 Abs. 1 – 3 LEPro 2007: Ausrichtung der Sied-
lungsentwicklung auf raumordnerisch festgelegte Siedlungsbereiche; 
Vorrang der Innenentwicklung, Anstreben verkehrssparender Sied-
lungsstrukturen; 

- Grundsatz 1 Abs. 4 LEP B-B: Sicherung und Entwicklung der ländli-
chen Räume als Lebensmittelpunkt sowie als Wirtschaftsraum und 
Erwerbsgrundlage für die dort lebende Bevölkerung; 

- Grundsatz 4.1 LEP B-B: vorrangige Nutzung bisher nicht ausge-
schöpfter Entwicklungspotenziale innerhalb vorhandener Siedlungs-
gebiete sowie unter Inanspruchnahme vorhandener Infrastruktur, 
räumliche Zuordnung und ausgewogene Entwicklung der Funktionen 
Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Erholung; 

- Grundsatz 4.4 Abs. 1 und 2 LEP B-B: Konversionsflächen sollen neu-
en Nutzungen zugeführt werden; 

- Grundsatz 5.1 LEP B-B: Minimierung der Inanspruchnahme von Frei-
raum. 
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Gemäß § 5 Abs. 2 LEPro (Grundsatz) soll die Innenentwicklung Vorrang vor 
der Außenentwicklung haben. Dabei sollen die Erhaltung und Umgestaltung 
des baulichen Bestandes in vorhandenen Siedlungsbereichen und die Reak-
tivierung von Siedlungsbrachflächen bei der Siedlungstätigkeit Priorität ha-
ben. Dazu gehören auch die Wiedernutzung von Siedlungsbrachen (Militär, 
etc.) sowie eine Nutzung erschlossener Baulandreserven an Stelle einer 
Neuausweisung.  

Da sich die vorliegenden Planungen im Wesentlichen auf bereits vorhande-
ne Baulichkeiten und Nutzungen beziehen, erfolgt hier keine Inanspruch-
nahme von bisher nicht überformtem Freiraum.  

Infolge der militärischen Nutzung sind im Planbereich bauliche Anlagen 
vorhandenen. Gemäß § 5 Abs. 2 LEPro gehören auch bislang militärisch 
genutzte Flächen und Einrichtungen zu den Siedlungsbrachflächen, die bei 
Berücksichtigung maßgebender öffentlichen Belange raumverträglich für 
zivile Zwecke nutzbar gemacht werden können.  

Durch die Wiedernutzbarmachung des oben beschriebenen Standortes ent-
spricht das Konzept der gemeindliche Planung den Grundsätzen der Raum-
ordnung dahin gehend, dass durch die Umnutzung eines vorgeprägten 
Standortes im Außenbereich mit vorhandener Infrastruktur und Verkehrs-
anbindung an überörtliche Verkehrswege kein unversiegelter Freiraum in 
Anspruch genommen wird. 

Den Zielen 4.2. bis 4.5 LEP B-B folgend, beschränken sich die Entwick-
lungsabsichten bedarfsorientiert auf vorhandene Siedlungsstrukturen mit 
entsprechendem Entwicklungspotenzial auch über die Unterbringung von 
Flüchtlingen und Asylbegehrenden hinaus. 

 

Die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming ist nach § 4 
Absatz 2 des Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sa-
nierungsplanung (RegBkPlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
8.Februar 2012 (GVBI. I Nr. 13), Träger der Regionalplanung in der Region 
Havelland-Fläming. Ihr obliegt die Aufstellung, Fortschreibung, Änderung 
und Ergänzung des Regionalplans als übergeordnete und zusammenfas-
sende Landesplanung im Gebiet der Region. Frühere Regionalpläne sind für 
rechtsunwirksam erklärt worden. 

Mit Beschluss der Regionalversammlung vom 02. September 2004 ist die 
Aufstellung eines integrierten Regionalplanes mit Ausrichtung auf das Jahr 
2020 eingeleitet worden.  

 



S e i t e  | 9 
 

 
 
 

Bearbeitungsstand: Dezember 2015                                                           vorhabenbezogener  Bebauungsplan  
                                                                                                              Hennickendorf Nr. 6 „Am Gehrberg“ 

Begründung  

 

Mit Beschluss vom 16.12.2014 hat die Regionalversammlung den Regional-
plan Havelland-Fläming 2020 als Satzung erlassen. Die Satzung wurde mit 
Bescheid vom 18.06.2015 durch die Gemeinsame Landesplanungsbehörde 
Berlin-Brandenburg genehmigt. Der Regionalplan Havelland-Fläming 2020 
wurde im Amtsblatt für Brandenburg am 30. Oktober 2015 bekannt ge-
macht und definiert damit die Ziele und Grundsätze der Regionalplanung. 
Sie sind als sonstige Erfordernisse bei der Aufstellung von Bauleitplänen 
bzw. als öffentliche Belange bei der Beurteilung der Zulässigkeit von Vor-
haben in der Abwägung bzw. bei der Ermessungsausübung zu berücksich-
tigen (§ 4 Abs. 2 ROG). 

Der Regionalplan enthält für das Plangebiet keine Darstellung. 

 

Der Flächennutzungsplan (FNP) dient als behördenverbindliches Hand-
lungsprogramm einer Gemeinde. Er entfaltet keine unmittelbaren Rechts-
wirkungen im Verhältnis zum Bürger nach außen. Dennoch bildet er die 
Grundlage des Entwicklungsgebotes nach § 8 Abs. 2 BauGB. Demnach sind 
Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. 

Die Gemeinde Nuthe-Urstromtal verfügt über einen rechtskräftigen Flä-
chennutzungsplan. Der Geltungsbereich wird darin als Fläche für Wald aus-
gewiesen.  

Die konkreten Planungsziele der Gemeinde für den in der Planzeichnung 
ausgewiesenen Geltungsbereich lassen sich im vorliegenden Fall nicht aus 
dem FNP entwickeln. Es wird auf das entsprechende Verfahren zur Ände-
rung des Flächennutzungsplans verwiesen. 
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5. Beschaffenheit des Plangebietes 

Mehr als zwei Drittel des Plangebietes sind durch die militärische Vornut-
zung als Konversionsfläche anzusehen. Hier besteht durch eine Sporthalle 
und befestigte Verkehrsflächen ein hoher Vorversiegelungsgrad.  

Das Gelände ist teilweise eingezäunt, und durch den Nutzungsgrad sowie 
die bauliche Vorprägung kann man nach derzeitigem Stand davon ausge-
hen, dass dieses Areal keine besondere Bedeutung für den Arten- und Bio-
topschutz hat.  

Die wenigen Gehölze im Nordwesten des Plangebietes sollen dauerhaft ge-
sichert werden.  

Gesetzlich geschützte Biotope sind nach derzeitigem Kenntnisstand 
nicht betroffen.  

Trinkwasserfassungen oder Wasserschutzgebiete werden nicht be-
rührt.  

Entsprechend der Lage des Plangebietes im Landschaftsschutzgebiet 
(LSG) „Nuthetal-Beelitzer Sander“ sind innerhalb des Umweltberichtes 
Darstellungen und Aussagen über die zu erwartenden Beeinträchtigungen 
an Hand des Schutzzweckes gemäß § 2 der Rechtsverordnung erforderlich, 
um die  Verträglichkeit des Vorhabens nachzuweisen.  

Nach derzeitiger Sachlage ist jedoch auch aufgrund der erheblichen Vor-
prägung des Planungsraumes davon auszugehen, dass die Errichtung einer 
Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbegehrende keine erheblichen Auswir-
kungen auf den mit der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
„Nuthetal-Beelitzer Sander“ verfolgten Schutzzweck verursachen wird. 
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6. Inhalt des Bebauungsplans 

6.1 Städtebauliches Konzept  

Das städtebauliche Konzept der Gemeinde Nuthe-Urstromtal zielt auf eine 
bedarfsgerechte Wiedernutzbarmachung von militärischen Konversionsflä-
chen für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbegehrenden mit ei-
ner sinnvollen Nachnutzung zur Sicherung des Wohnraumbedarfs der mit 
dem angrenzenden Gewerbestandort Pegasus-Park in Verbindung stehen-
den Gewerbebetriebe. 

Der Standort zeichnet sich durch seine örtliche Nähe zu medizinischen, 
schulischen, infrastrukturellen und sonstigen Einrichtungen des öffentli-
chen Lebens aus.  

Aus der Erfahrung der am Standort vorhandenen Unterkünfte sind eine be-
hördliche Konsultation und Integration sowie die soziale Betreuung hier 
sehr gut möglich.  

Mit dem Neubau der Unterkunft innerhalb des Plangeltungsbereiches soll 
dem öffentlichen Belang der schutzwürdigen Privatsphäre und einer men-
schenwürdigen Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbegehrenden ge-
mäß § 1 Abs. 6 Nr. 13 BauGB im besonderen Maße Rechnung getragen 
werden. 

 

6.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 
Die städtebauliche Zielsetzung der Schaffung von Wohnraum für Flüchtlin-
ge und Asylbegehrende schlägt sich auch auf die festgesetzte Art der bau-
lichen Nutzung nieder.  

In Ergänzung dieses kurzfristig zu lösenden Bedarfs an menschenwürdigen 
Flüchtlingsunterkünften soll am Vorhabenstandort bedarfsgerecht Wohn-
raum geschaffen werden, um die Vielzahl an Arbeitskräften möglichst nah 
am Arbeitsort unterbringen zu können und der fortwährenden wirtschaftli-
chen Entwicklung des Gewerbeparks nachzugehen.  

Nach Einschätzung des Vorhabenträgers wird die Festsetzung einer Zwi-
schennutzung gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB („bis zum Eintritt bestimmter 
Umstände“) als Möglichkeit angesehen, die zeitweilige Unterbringung von 
Flüchtlingen mit diesen Planungszielen zu verbinden. 

Unter dem Begriff „Umstände“ wäre dann in diesem Fall die tatsächliche 
Nachfrage nach Flüchtlingsunterkünften innerhalb des Plangebietes zu ver-
stehen. Für den Zeitraum nach Beendigung der Zwischennutzung soll sich 
die Wohnnutzung im Sinne von § 4 BauNVO anschließen.  
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Grundsätzlich soll dann alles zulässig sein, was der Zulässigkeitskatalog 
der Baunutzungsverordnung für Allgemeine Wohngebiete vorgibt, denn ei-
ne unmittelbare Prägung durch benachbarte Bebauungen besteht nicht.  

Im Hinblick auf die Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie auf das Orts- und 
Landschaftsbild beabsichtigt die Gemeinde Nuthe-Urstromtal, die Dichte 
und auch die Höhenentwicklung von baulichen Anlagen über das Maß der 
baulichen Nutzung zu beschränken.  

Nördlich der Straße „Zur Kaserne“ kann sich losgelöst vom Gewerbepark 
ein grundsätzlich eigener Gebietscharakter ausbilden. Darüber hinaus ver-
hindern die sich westlich, nördlich und östlich anschließenden Gehölzflä-
chen eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes weitestgehend. Entspre-
chend können hier zweigeschossige Gebäude zugelassen werden.  

In Anlehnung an die Obergrenze für die Bestimmung des Maßes der bauli-
chen Nutzung nach § 17 BauNVO wird für das allgemeine Wohngebiet eine 
Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt.  

Folgende Festsetzungen werden getroffen: 

1. Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes (WA) sind als Zwischen-
nutzung gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB Anlagen für soziale Zwecke 
mit der Zweckbestimmung „Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbe-
gehrende“ zulässig. Für den Zeitraum nach Beendigung der Zwi-
schennutzung dient das Allgemeine Wohngebiet dem Wohnen im 
Sinne von § 4 BauNVO. Zulässig sind dann Wohngebäude, die der 
Versorgung des Gebietes dienende Läden, Schank- und Speisewirt-
schaften, nicht störende Handwerksbetriebe sowie Anlagen für kirch-
liche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
Ausnahmsweise können sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
und Betriebe des Beherbergungsgewerbes zugelassen werden. 

2. Die Grundflächenzahl ist für das allgemeine Wohngebiet (WA) gemäß 
§ 17 Absatz 1 BauNVO auf 0,4 begrenzt. Abweichend von § 19 Abs. 4 
S. 2 BauNVO darf die zulässige Grundflächenzahl nicht überschritten 
werden. 
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6.3 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur           
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  
 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine hochwertigen Biotop-
strukturen. Vorhandene Gehölzstrukturen erfüllen keinen wichtigen Funkti-
onen für den Biotop- und Artenschutz.  

Das Planungskonzept des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sieht den 
Erhalt der Waldflächen westlich und östlich des Geltungsbereiches vor.  

Auch im Norden des Plangeltungsbereiches bleibt der Baumbestand als 
Wald erhalten. Für die Flächen des festgesetzten Allgemeinen Wohngebie-
tes wurde bereits 2013 ein Waldumwandlungsverfahren durchgeführt.  

Auch innerhalb des Geltungsbereiches wurden Flächen erfasst, die gemäß 
§ 2 Abs. 1 und 2 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 
20. April 2004, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 
2014 (GVBl.I/14, [Nr. 33]) der Nutzungsart "Wald" entsprechen. Diese 
Waldflächen werden in der Planzeichnung Teil A nachrichtlich mit Verweis 
auf die entsprechende Rechtsgrundlage dargestellt. 

Festsetzungen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft sind nicht erforderlich. 

 
 

6.4 Örtliche Bauvorschriften  
Die Städte und Gemeinden haben aufgrund der Ermächtigung, „örtliche 
Bauvorschriften“ erlassen zu können, die Möglichkeit, im Sinne einer Ge-
staltungspflege tätig zu werden. Die Rechtsgrundlage für ein solches Han-
deln ist durch § 81 Abs. 10 Nr. 1 der Brandenburgischen Bauordnung 
(BbgBO) gegeben.  

Die Festlegung von baugestalterischen Vorgaben wie z.B. Trauf-, Wand- 
und Firsthöhen, sowie die Ausbildung von Zäunen, Dächern, Farbgebung 
und Materialien ist nicht Gegenstand der Regelungsabsichten der Gemein-
de. 

 

6.5 Umweltprüfung  

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist im Verfahren der Aufstellung des Bauleitplans 
eine Umweltprüfung durchzuführen. Das Ergebnis ist in dem Umweltbe-
richt, welcher einen gesonderten Teil der Begründung des Bebauungsplans 
bildet, darzustellen. 
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Nach der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 1 BauGB und einer entsprechenden 
Abstimmung des Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung 
nach § 2 Absatz 4 BauGB erfolgt die Darstellung der Ergebnisse im Um-
weltbericht. 

 

Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen des ge-
planten Allgemeinen Wohngebietes sind die Bauphase der vorbereitenden 
Erschließung und der Gebäude selbst, die damit in Verbindung stehende 
Flächeninanspruchnahme sowie das mit der Gebietsausweisung veränderte 
Verkehrsaufkommen.  

Die Planung ist sowohl maßnahme- als auch schutzgutbezogen darzustellen 
und zu bewerten. Im Falle des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans sind folgende Einzelkonflikte zu berücksichtigen: 

Baubedingte Auswirkungen 

o Lärm- und Schadstoffbelastungen, Beunruhigung durch baubedingten 
Verkehr, nicht quantifizierbare Störwirkungen auf die Schutzgüter 
Tiere und Pflanzen  

Anlagebedingte Auswirkungen 

o Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden so-
wie Landschaft durch Flächenverlust aufgrund von Neuversiegelun-
gen 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

o Wirkungen aufgrund von Anliegerverkehr auf die Schutzgüter 
Mensch und Tiere und Pflanzen sowie Schutzgebiete  

Weitere Konfliktschwerpunkte sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht 
zu erwarten. Der von der Gemeinde geplante Umfang und Detailierungs-
grad der Umweltprüfung lässt sich wie folgt präzisiert: 

In Folge der besonderen örtlichen Gegebenheiten wird durch die Gemeinde 
der Untersuchungsraum auf den Geltungsbereich sowie ein Umfeld 
von 50 m ausgehend von der Geltungsbereichsgrenze als ausreichend er-
achtet. Innerhalb dieses Bereiches sind alle vorhersehbaren erheblichen 
Umweltauswirkungen sowie deren Wechselwirkungen zu betrachten. 

Es wird eine Biotopkartierung auf der Grundlage der vorliegenden Vermes-
sung und ergänzenden örtlichen Erhebungen durchgeführt.  
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Im Rahmen der Umweltprüfung ist ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
zu erarbeiten. Von einer vollständigen Kartierung des potenziell im Pla-
nungsraum vorkommenden Artenbestandes wird unter Beachtung der stark 
anthropogenen Vorprägung sowie Berücksichtigung einer am Maßstab der 
praktischen Vernunft ausgerichteten Untersuchungstiefe abgesehen.  

Von ihr wären keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, da bereits allgemei-
ne Erkenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatansprü-
chen vor dem Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten sichere Rück-
schlüsse auf das Vorhandensein bzw. Fehlen bestimmter Arten zulassen.  

Das Vorkommen einer Art wird angenommen, wenn die Art im Raum ver-
breitet ist und sich dort geeignete Habitatstrukturen befinden (worst-case-
Betrachtung). Anhaltspunkte dazu sollen die stichprobenartigen Untersu-
chungen eines Fachgutachters liefern. 

Ausgehend von einem sehr hohen Vorversiegelungsgrad von mehr als     
65 % innerhalb des Plangeltungsbereiches sind nach derzeitigem Kenntnis-
stand keine kompensationspflichtigen Neuversiegelungen zu erwar-
ten. Ausgleichsmaßnahmen werden somit nicht benötigt.  

 

6.6 Verkehr 

Für den Geltungsbereich und die hier zulässigen Nutzungen ist eine ver-
kehrliche Erschließung lediglich in einem sehr begrenzten Umfang erforder-
lich. Die Erschließung ist gegenwärtig über die Straße „Zur Kaserne“ gesi-
chert.  

Ein entsprechender Einfahrtsbereich existiert bereits, ist jedoch im Zuge 
der Erschließungsarbeiten den Erfordernissen entsprechend auszubauen.  

Gemäß § 12 der BauNVO sind in Allgemeinen Wohngebieten Stellplätze und 
Garagen nur für den durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf 
zulässig. Entsprechend werden hierzu keine gesonderten Regelungen ge-
troffen. 

 

 

7. Immissionsschutz 

Für den Geltungsbereich des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans sind keine wesentlichen Immissionswirkungen im Plangebiet vorher-
sehbar, die auch nur ansatzweise zu immissionsschutzrechtlichen Auswir-
kungen im Sinne von Überschreitungen gesetzlich vorgeschriebener Im-
missionsgrenzwerte führen könnten.  
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8. Wirtschaftliche Infrastruktur 

8.1 Energie-, Wasserver- und -entsorgung 

Für die festgesetzten Nutzungen ist eine Erweiterung des Versorgungsnet-
zes mit Wasser, Abwasser und Energie erforderlich. Die Anschlusspunkte 
für die Ver- und Entsorgung des Grundstückes werden nach Antragstellung 
örtlich festgelegt.  

 

Neu geplante Gebäude innerhalb des ausgewiesenen Allgemeinen Wohnge-
bietes sind an die öffentliche Trinkwasserversorgung und Schmutzentwäs-
serung anzuschließen (Anschluss- und Benutzungszwang). 

 

8.2 Gewässer 

Das Plangebiet liegt nicht in einer Trinkwasserschutzzone. Es befinden sich 
auch keine Oberflächengewässer oder verrohrte Gewässer als Gewässer II. 
Ordnung im Geltungsbereich.  

Anfallendes Niederschlagswasser kann bedenkenlos auf den unversiegelten 
Flächen einer Versickerung oder Verdunstung zugeführt werden. Eine Be-
einträchtigung von Oberflächengewässern oder des Grundwassers ist nicht 
zu befürchten, da mit der Planung keine Stoffe freigesetzt werden, die die 
Qualität von Grund- und Oberflächenwasser beeinträchtigen können.  

 

8.3 Telekommunikation 

Im betroffenen Plangebiet sind Telekommunikationslinien (TK-Linien) der 
Deutschen Telekom AG vorhanden. Zur telekommunikationstechnischen 
Versorgung des Plangebietes durch die Deutsche Telekom AG ist die Verle-
gung neuer Telekommunikationslinien erforderlich. 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Ko-
ordinierung mit dem Straßenbau und die Baumaßnahmen der anderen Lei-
tungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungs-
maßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom AG so früh 
wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich bei der Deut-
schen Telekom Technik GmbH angezeigt werden.  

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen an Tele-
kommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. 
B. im Falle von Störungen) jederzeit der ungehinderte Zugang zu vorhan-
denen Telekommunikationslinien möglich ist.  
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Es ist deshalb erforderlich, dass sich die bauausführende Firma 2 Wochen 
vor Baubeginn über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vor-
handenen Telekommunikationslinien bei der Deutschen Telekom Technik 
GmbH informiert.  

Die Kabelschutzanweisung der Deutschen Telekom AG ist zu beachten.  

 

8.4 Abfallentsorgung/Altlasten 

Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass sowohl 
von den Baustellen als auch von den fertigen Objekten eine vollständige 
geordnete Abfallentsorgung erfolgen kann. Bei der Baudurchführung ist 
durchzusetzen, dass der im Rahmen des Baugeschehens anfallende Bo-
denaushub einer geordneten Wiederverwendung gemäß den Technischen 
Regeln der Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) zu-
geführt wird. Während der Erschließungs- und Baumaßnahmen aufgefun-
dene Abfälle sind fachgerecht zu entsorgen.  

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans befinden sich 
nach derzeitigem Kenntnisstand keine Altlastverdachtsflächen, die im Ka-
taster des Landkreises Teltow-Fläming erfasst sind.  

Sollten während der Bauarbeiten erhebliche organoleptische Auffälligkeiten 
im Baugrund festgestellt werden, so ist gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz 
die untere Bodenschutzbehörde zu verständigen. 
 
 

8.5 Brandschutz 

Von öffentlichen Verkehrsflächen wird insbesondere für die Feuerwehr ein 
geradliniger Zu- oder Durchgang zu rückwärtigen baulichen Anlagen ge-
schaffen.  

Für die Zufahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr 
gilt die Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken. Die 
lichte Höhe der Zu- oder Durchfahrt muss senkrecht zur Fahrbahn gemes-
sen mindestens 3,50 m betragen (DIN 14090).  

Die Zufahrt muss so befestigt sein, dass sie von Fahrzeugen der Feuerwehr 
für den Katastrophen-, Rettungs- und Brandschutz mit einer Achslast bis 
zu 10 t und einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren werden 
kann (DIN 14090). 

Zur Deckung des Löschwasserbedarfs ist gem. dem Arbeitsblatt W 405 
(Februar 2008) des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. 
(DVGW) für mind. 2 Stunden eine Löschwassermenge von mind. 1.600 
l/min (96 m³/h) in maximal 300 m Entfernung zu gewährleisten.  
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9. Denkmalschutz 
9.1 Baudenkmale 
 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Baudenkmale, die als 
Denkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes des Landes Brandenburg 
eingetragen und als Zeitzeugen der Geschichte zu erhalten sind. 

9.2 Bodendenkmale 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Bereich des Vorhabens keine 
Bodendenkmale oder Verdachtsflächen bekannt. 

Sollten bei den Erdarbeiten Bodendenkmale, z.B. Steinsetzungen, Mauer-
werk, Erdverfärbungen, Holzpfähle oder -bohlen, Scherben, Stein- oder 
Metallgegenstände, Knochen o.a., entdeckt werden, sind diese unverzüg-
lich der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen Lan-
desamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum anzuzeigen 
(§ 11 Abs. 1 u. 2 BbgDSchG). Die aufgefundenen Bodendenkmale und die 
Entdeckungsstätte sind mindestens bis zum Ablauf einer Woche nach der 
Anzeige, auf Verlangen der Denkmalschutzbehörde ggf. auch darüber hin-
aus, in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor 
Gefahren für die Erhaltung zu schützen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG). 

Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Ar-
chäologischen Landesmuseum zu übergeben (§ 11 Abs. 4 und § 12 BbgD-
SchG). Die Bauausführenden sind über diese gesetzlichen Auflagen zu be-
lehren. 

 

 

10. Bodenrechtlicher Bezug 

Hat ein Bebauungsplan, wie vorliegend, ein Baugebiet im Sinne von § 4 
BauNVO für die Wohnnutzung festgesetzt, haben die Grundstücke regel-
mäßig Baulandqualität im Sinne des Entschädigungsrechts des § 43 
BauGB.  
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